
Die Dienstleistungsrichtlinie  
Beschlüsse des EU-Parlaments 

 
 

Zusammenfassung 
 

Dieser Text ist eine informelle Zusammenstellung durch die EUCDA 
 
 

Die Dienstleistungsrichtlinie schreibt das Recht von Unternehmen fest, 
Dienstleistungen in einem anderen Mitgliedstaat als demjenigen ihrer 
Niederlassung zu erbringen (Artikel 16.1). 
 
Folgende sensible Punkte wurden dabei besonders beachtet: 
 

• Der Verweis auf die Grundrechte (Artikel 1.8) macht deutlich, dass die 
EU auf mehr basiert als einem Binnenmarkt. 

 

• Das Arbeits- und Sozialrecht wurde vom Anwendungsbereich 
ausgenommen (Artikel 1.7); die Richtlinie berührt nicht die Regelungen 
anderer Gemeinschaftsbestimmungen wie der Entsenderichtlinie, der 
Verordnung über den sozialen Schutz von Wanderarbeitnehmern sowie  
der Berufsqualifikationsrichtlinie (Artikel 3). 

 

• Die Dienste von allgemeinem Interesse werden von der Richtlinie 
ausgenommen; die Mitgliedstaaten behalten das Recht, diese 
festzulegen (Artikel 2.2a). 

 

• Die Gesundheitsdienste (Artikel 1.2, Artikel 2.2cd) und die sozialen 
Dienste (Artikel 1.6, Artikel 2.2ch) werden von der Richtlinie 
ausgenommen. 

 
• Sensible Sektoren wie Zeitarbeitsagenturen (Artikel 2.2cb), 
Sicherheitsdienste (Artikel 2.2ci) und Hafendienste (Artikel 2.2c) werden 
von der Richtlinie ausgenommen. 

 
• Der Verbraucherschutz wird von der Richtlinie ausgenommen. 
Verbraucher kommen auf jeden Fall in den Genuss des Schutzes ihrer 
Heimatstaaten (Artikel 3.3). 

 

• Der Mitgliedstaat, in dem eine Dienstleistung erbracht wird, ist für die 
Kontrolle und Überwachung zuständig (Artikel 35). 

 
 

Für die Gewerkschaften war es unabdingbar, dass das generelle 
„Herkunftslandsprinzip“ wie von der EU-Kommission vorgeschlagen nicht mehr 
im Text enthalten ist. Insgesamt wurde damit der eher liberale Ansatz der 
EU-Kommission vom Kopf auf die Füße gestellt. 



Die Dienstleistungsrichtlinie - Beschlüsse des EU-Parlaments 

Zusammenstellung durch die EUCDA 

 
Grundsätze der Dienstleistungsrichtlinie 
 
 
Abänderung 293/rev4 
Artikel 16 
 
Freier Dienstleistungsverkehr 
 

(1) Die Mitgliedstaaten achten das Recht der Dienstleistungserbringer, 
Dienstleistungen in einem anderen Mitgliedstaat als demjenigen ihrer 
Niederlassung zu erbringen. 

 
Der Mitgliedstaat, in dem die Dienstleistung erbracht wird, sorgt für 
freie Aufnahme und für freie Ausübung von 
Dienstleistungstätigkeiten innerhalb seines Hoheitsgebiets. 

 
Die Mitgliedstaaten dürfen Aufnahme oder Ausübung einer 
Dienstleistungstätigkeit in ihrem Hoheitsgebiet nicht von 
Anforderungen abhängig machen, die folgende Grundsätze nicht 
beachten: 

 
a) Diskriminierungsfreiheit: die Anforderung stellt weder eine direkte 

noch eine indirekte Diskriminierung aufgrund der Staatsangehörigkeit 
oder bei juristischen Personen aufgrund des Mitgliedstaats dar, in 
dem sie niedergelassen sind; 

b) Erforderlichkeit: die Anforderung ist aus Gründen der öffentlichen  
Ordnung oder Sicherheit oder zum Schutz der Gesundheit und der 
Umwelt gerechtfertigt; 

c) Verhältnismäßigkeit: die Anforderungen gewährleisten die  
Verwirklichung des mit ihnen verfolgten Ziels und gehen nicht über 
das hinaus, was zur Erreichung dieses Ziels erforderlich ist. 
 

3)  Die Mitgliedstaaten dürfen den freien Verkehr von Dienstleistungen, die  
von einem in einem anderen Mitgliedstaat niedergelassenen 
Dienstleistungserbringer angeboten werden, nicht einschränken, 
insbesondere nicht, indem sie diesen folgenden Anforderungen 
unterwerfen: 

 
a) der Pflicht, in ihrem Hoheitsgebiet eine Niederlassung zu unterhalten; 
b) der Pflicht, bei ihren zuständigen Stellen eine Genehmigung zu beantragen;  
dies gilt auch für die Verpflichtung zur Eintragung in ein Register oder die 
Mitgliedschaft in einer Standesorganisation in ihrem Hoheitsgebiet, außer in 
den in dieser Richtlinie oder anderen Rechtsvorschriften der 
Gemeinschaft vorgesehenen Fällen ; 
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d) dem Verbot, auf ihrem Hoheitsgebiet eine bestimmte Infrastruktur zu  
errichten, einschließlich Geschäftsräumen, einer Kanzlei oder einer Praxis, 
die zur Erbringung der betreffenden Leistungen erforderlich ist; 

f) der Anwendung bestimmter vertraglicher Vereinbarungen zur Regelung der  
Beziehungen zwischen dem Dienstleistungserbringer und dem 
Dienstleistungsempfänger, welche eine selbstständige Tätigkeit des 
Dienstleistungserbringers verhindern oder beschränken ; 

g) der Pflicht, sich von ihren zuständigen Stellen einen besonderen Ausweis  
    für die Ausübung einer Dienstleistungstätigkeit ausstellen zu lassen; 
h) Anforderungen betreffend die Verwendung von Ausrüstungsgegenständen  
und Materialen , die integraler Bestandteil der Dienstleistung sind, es sei 
denn, es handelt sich um Ausrüstungsgegenstände und Materialien, 
die für die Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz notwendig sind; 

i)  der Beschränkung des freien Verkehrs der in Artikel 20 genannten  
    Dienstleistungen. 
 
(3a) Diese Bestimmungen hindern den Mitgliedstaat, in den sich der 
Dienstleistungserbringer begibt, nicht daran, Anforderungen in Bezug 
auf die Erbringung von Dienstleistungen zu stellen, die aus Gründen der 
öffentlichen Ordnung, der öffentlichen Sicherheit, des Umweltschutzes 
und der öffentlichen Gesundheit gerechtfertigt sind. Auch hindern sie die 
Mitgliedstaaten nicht daran, in Einklang mit dem Gemeinschaftsrecht 
ihre Bestimmungen über Beschäftigungsbedingungen, einschließlich 
derjenigen in Tarifverträgen, anzuwenden. 
 
(3b) Spätestens fünf Jahre nach Inkrafttreten dieser Richtlinie 
unterbreitet die Kommission nach Konsultation der Mitgliedstaaten und 
der Sozialpartner auf europäischer Ebene dem Europäischen Parlament 
und dem Rat einen Bericht über die Anwendung dieses Artikels, in dem 
sie prüft, ob es notwendig ist, Harmonisierungsmaßnahmen hinsichtlich 
der unter diese Richtlinie fallenden Dienstleistungsaktivitäten 
vorzuschlagen. 

 
 
Abänderung 45 
Erwägung 37 
 

(37)  Um die Verwirklichung des freien Dienstleistungsverkehrs sicherzustellen 
und dafür zu sorgen, dass Dienstleistungsempfänger und -erbringer 
gemeinschaftsweit ohne Rücksicht auf die Binnengrenzen Dienstleistungen in 
Anspruch nehmen beziehungsweise erbringen können, ist es angebracht, zu 
klären, in welchem Maße Dienstleistungserbringer den 
Rechtsvorschriften des Mitgliedstaats ihrer Niederlassung unterliegen 
und in welchem Maße die Rechtsvorschriften des Mitgliedstaats, in dem 
die Dienstleistung erbracht wird, anwendbar sind. Es muss unbedingt 
darauf hingewiesen werden, dass dies den Mitgliedstaat, in dem die 
Dienstleistung erbracht wird, nicht daran hindert, seine besonderen 
Anforderungen, die aus Gründen der öffentlichen Ordnung oder der 
öffentlichen Sicherheit oder zum Schutz der Gesundheit oder der Umwelt 
im Hinblick auf die Vorbeugung von besonderen Risiken an dem Ort, an 
dem die Dienstleistung erbracht wird, zwingend erforderlich sind, 
durchzusetzen. 
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Verweis auf die Grundrechte 
 
 
Abänderung 299 
Erwägung 7 d (neu) 
 

(7d) Diese Richtlinie sollte so ausgelegt werden, dass die Ausübung der in 
den Mitgliedstaaten und durch die Charta der Grundrechte der 
Europäischen Union anerkannten Grundrechte mit den in den Artikeln 43 
und 49 des Vertrags festgelegten Grundfreiheiten in Einklang gebracht 
werden. Zu diesen Grundrechten gehört unter anderem das Recht auf 
Arbeitskampfmaßnahmen. Diese Richtlinie sollte so ausgelegt werden, dass 
für die volle Wirksamkeit dieser Grundrechte und der Grundfreiheiten Sorge 
getragen wird. 

 
Abänderungen 72, 233/rev, 403, 289, 290, 292, 297 und 298 
Artikel 1 

 
(8) Diese Richtlinie darf nicht so ausgelegt werden, dass sie in irgendeiner  

Weise die Ausübung der in den Mitgliedstaaten und durch die Charta der 
Grundrechte der Europäischen Union anerkannten Grundrechte, 
einschließlich des Rechts auf Arbeitskampfmaßnahmen, beeinträchtigt. 

 
 
Ausschluss des Arbeits- und Sozialrechts 
 
Abänderung 9 
Erwägung 6 d (neu) 
 

(6d) Angesichts des Umstands, dass der Vertrag spezifische 
Rechtsgrundlagen für Fragen des Arbeits- und Sozialrechts vorsieht, 
und um sicherzustellen, dass die vorliegende Richtlinie diese Fragen 
nicht berührt, ist es erforderlich, den Bereich des Arbeits- und 
Sozialrechts aus dem Anwendungsbereich der Richtlinie auszunehmen. 

 
Abänderungen 72, 233/rev, 403, 289, 290, 292, 297 und 298 
Artikel 1 
 

(7) Diese Richtlinie findet keine Anwendung auf bzw. beeinträchtigt nicht  
das Arbeitsrecht, d.h. gesetzliche oder vertragliche Bestimmungen 
über die Beschäftigungs- und Arbeitsbedingungen einschließlich der 
Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz, und die Beziehungen 
zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Sie beachtet insbesondere 
uneingeschränkt das Recht, Tarifverträge auszuhandeln, 
abzuschließen, zu verlängern und in Kraft zu setzen, sowie das 
Streikrecht und das Recht auf gewerkschaftliche Maßnahmen im 
Einklang mit den Vorschriften, die die Beziehungen zwischen den 
Sozialpartnern in den Mitgliedstaaten regeln. Sie berührt ferner nicht 
die nationale Sozialgesetzgebung in den Mitgliedstaaten. 
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Abänderung 50 
Erwägung 41 a (neu) 
 

(41a) Diese Richtlinie berührt nicht die Arbeits- und 
Beschäftigungsbedingungen, die gemäß der Richtlinie 96/71/EG für 
Arbeitnehmer gelten, die in das Hoheitsgebiet eines anderen 
Mitgliedstaates entsandt werden, um eine Dienstleistung zu erbringen. In 
diesen Fällen wird in der Richtlinie 96/71/EG verfügt, dass 
Dienstleistungserbringer in einer Reihe von in einer Liste aufgeführten 
Bereichen die Arbeits- und Beschäftigungsbedingungen, die in dem 
Mitgliedstaat anwendbar sind, in dem die Dienstleistung erbracht wird, 
einhalten müssen. Dabei handelt es sich um: Höchstarbeitszeiten und 
Mindestruhezeiten, bezahlten Mindestjahresurlaub, Mindestlohnsätze 
einschließlich der Überstundensätze, Bedingungen für die Überlassung 
von Arbeitskräften, insbesondere durch Leiharbeitsunternehmen, 
Gesundheitsschutz, Sicherheit und Hygiene am Arbeitsplatz, 
Schutzmaßnahmen im Zusammenhang mit den Arbeits- und 
Beschäftigungsbedingungen von Schwangeren und Wöchnerinnen, 
Kindern und Jugendlichen, Gleichbehandlung von Männern und Frauen 
sowie andere Nichtdiskriminierungsbestimmungen. Dies sollte nicht nur 
die gesetzlich festgelegten Arbeits- und Beschäftigungsbedingungen 
betreffen, sondern auch die in allgemein verbindlich erklärten oder im 
Sinne der Richtlinie 96/71/EG de facto allgemein verbindlichen 
Tarifverträgen oder Schiedssprüchen festgelegten Bedingungen. 
Außerdem sollte diese Richtlinie die Mitgliedstaaten nicht daran hindern, 
Arbeits- und Beschäftigungsbedingungen in anderen als den in der 
Richtlinie 96/71/EG aufgelisteten Angelegenheiten anzuwenden, wenn es 
um Vorschriften über die öffentliche Ordnung geht. 

 
 
Abänderung 51 
Erwägung 41 b (neu) 
 

(41b) Diese Richtlinie sollte ebenso wenig die Arbeits- und 
Beschäftigungsbedingungen in Fällen betreffen, in denen der für die 
Erbringung einer grenzüberschreitenden Dienstleistung beschäftigte 
Arbeitnehmer in dem Mitgliedstaat eingestellt wird, in dem die 
Dienstleistung erbracht wird. Außerdem sollte diese Richtlinie das Recht 
für die Mitgliedsstaaten umfassen, in denen die Dienstleistung erbracht 
wird, das Bestehen eines Arbeitsverhältnisses und die Unterscheidung 
zwischen selbstständig Beschäftigten und abhängig beschäftigten 
Personen, einschließlich "Scheinselbstständigen", festzulegen. In dieser 
Hinsicht ist nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs das wesentliche 
Merkmal eines Arbeitsverhältnisses im Sinne von Artikel 39 des Vertrags 
die Tatsache, dass jemand während einer bestimmten Zeit für einen 
anderen nach dessen Weisung Leistungen erbringt, für die er als 
Gegenleistung eine Vergütung erhält; jedwede Tätigkeit einer Person 
außerhalb eines Unterordnungsverhältnisses muss als selbstständige 
Beschäftigung im Sinne der Artikel 43 und 49 des Vertrags angesehen 
werden. 
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Geltung anderer Gemeinschaftsbestimmungen 
 
 
 
Abänderungen 83, 307 und 219 
Artikel 3 
 
 

(1) Bei Konfliktfällen zwischen den Bestimmungen dieser Richtlinie und 
anderen Gemeinschaftsbestimmungen zu spezifischen Aspekten des 
Zugangs zu Dienstleistungstätigkeiten und deren Ausübung in 
besonderen Bereichen oder für besondere Berufe haben diese anderen 
Bestimmungen Vorrang und gelten für diese besonderen Bereiche oder 
Berufe. Diese Bestimmungen umfassen insbesondere: 

 
 

a) die Richtlinie 96/71/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
16. Dezember 1996 über die Entsendung von Arbeitnehmern im Rahmen 
der Erbringung von Dienstleistungen1; 

 
b) die Verordnung (EWG) Nr. 1408/71 des Rates vom 14. Juni 1971 zur 

Anwendung der Systeme der sozialen Sicherheit auf Arbeitnehmer und 
Selbstständige sowie deren Familienangehörige, die innerhalb der 
Gemeinschaft zu- und abwandern2; 

 
c) die Richtlinie 89/552/EWG des Rates vom 3. Oktober 1989 zur 

Koordinierung bestimmter Rechts- und Verwaltungsvorschriften der 
Mitgliedstaaten über die Ausübung der Fernsehtätigkeit3; 

 
 
d) die Richtlinie 2005/36/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 7. September 2005 über die Anerkennung von 
Berufsqualifikationen4; 

 
 
 

(2)  Diese Richtlinie lässt das internationale Privatrecht unberührt,  
insbesondere die Bestimmungen des internationalen Privatrechts über 
vertragliche und außervertragliche Schuldverhältnisse  
(Rom I und Rom II). 
 

     (3)  Der Ausschluss vertraglicher und außervertraglicher Schuldverhältnisse  
aus dem Anwendungsbereich dieser Richtlinie bedeutet, dass der 
Verbraucher in jedem Fall in den Genuss des Schutzes kommt, den ihm 
das geltende Verbraucherschutzrecht in seinem Mitgliedstaat gewährt. 
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Anforderungen an niedergelassene Unternehmen 
 
 
Abänderung 25 
Erwägung 18 a (neu) 
 

(18a) Der Ort, an dem ein Dienstleistungserbringer niedergelassen ist, 
sollte im Einklang mit der Rechtsprechung des Gerichtshofs bestimmt 
werden, wonach der Begriff der Niederlassung die tatsächliche 
Ausübung einer wirtschaftlichen Tätigkeit mittels einer festen 
Einrichtung auf unbestimmte Zeit umfasst; diese Anforderung ist auch 
erfüllt, wenn ein Unternehmen für einen bestimmten Zeitraum gegründet 
wird oder es das Gebäude oder die Anlage mietet, von dem bzw. der aus 
es seine Tätigkeit ausübt. Gemäß dieser Definition, die die tatsächliche 
Ausübung einer wirtschaftlichen Tätigkeit am Ort der Niederlassung des 
Dienstleistungserbringers erfordert, begründet ein bloßer Briefkasten 
keine Niederlassung. In den Fällen, in denen ein 
Dienstleistungserbringer mehrere Niederlassungsorte hat, ist es wichtig 
zu bestimmen, von welchem Niederlassungsort aus die betreffende 
tatsächliche Dienstleistung erbracht wird; in den Fällen, in denen es 
schwierig ist zu bestimmen, von welchem der verschiedenen 
Niederlassungsorte aus eine bestimmte Dienstleistung erbracht wird, ist 
von dem Ort auszugehen, an dem der Dienstleistungserbringer das 
Zentrum seiner Tätigkeiten in Bezug auf diese besondere Dienstleistung 
hat. 

 
 
Abänderung 42 
Erwägung 33 a (neu) 
 

(33a) Das in dieser Richtlinie vorgesehene Verfahren der gegenseitigen 
Evaluierung berührt nicht die Freiheit der Mitgliedstaaten, in ihren 
Rechtsvorschriften ein hohes Niveau bezüglich des Schutzes des 
Allgemeininteresses festzusetzen, insbesondere um gesundheits- und 
sozialpolitische Ziele zu verwirklichen. Darüber hinaus muss der Prozess 
der gegenseitigen Evaluierung der Besonderheit der Dienstleistungen 
von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse und der ihnen übertragenen 
besonderen Aufgaben umfassend Rechnung tragen. Diese können 
bestimmte Einschränkungen der Niederlassungsfreiheit rechtfertigen, 
insbesondere wenn solche Beschränkungen den Schutz der öffentlichen 
Gesundheit oder sozialpolitische Ziele verfolgen. So hat der Gerichtshof 
anerkannt, dass die Verpflichtung, eine bestimmte Rechtsform, 
beispielsweise die Rechtsform einer gemeinnützigen Organisation, zu 
wählen, für die Ausübung bestimmter Dienstleistungen im sozialen 
Bereich gerechtfertigt sein kann. Außerdem sollten Einschränkungen, 
die darauf abzielen, insbesondere in gering bevölkerten Gebieten die 
medizinische Versorgung zu gewährleisten, zulässig sein. 
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Abänderung 39 
Erwägung 29 
 

(24a) Der Begriff der zwingenden Gründe des Allgemeininteresses, auf die sich 
einige Bestimmungen der vorliegenden Richtlinie beziehen, ist schrittweise in 
der Rechtsprechung des Gerichtshofes zu den Artikeln 43 und 49 EG-Vertrag 
entwickelt worden und kann sich weiterentwickeln. Der Begriff deckt 
zumindest die folgenden Gründe ab: öffentliche Ordnung, Sicherheit und 
Gesundheit im Sinne der Artikel 46 und 55 des Vertrags, die Wahrung der 
gesellschaftlichen Ordnung, sozialpolitische Zielsetzungen, den Schutz der 
Empfänger von Dienstleistungen einschließlich der Sicherheit von 
Patienten, den Verbraucherschutz, den Schutz der Arbeitnehmer 
einschließlich des sozialen Schutzes von Arbeitnehmern, die Erhaltung des 
finanziellen Gleichgewichts des Systems der sozialen Sicherheit, die 
Erhaltung einer ausgewogenen und für jedermann zugänglichen 
medizinischen Versorgung und Krankenhausversorgung, die Vorbeugung 
von Betrug, den Zusammenhalt des Steuersystems, die Vorbeugung von 
unlauterem Wettbewerb, die Wahrung des guten Namens des nationalen 
Finanzsektors, den Schutz der Umwelt und der städtischen Umwelt 
einschließlich der Stadt- und Raumplanung, den Gläubigerschutz, die 
Wahrung der ordnungsgemäßen Rechtspflege, die Straßensicherheit, den 
Schutz des geistigen Eigentums, kulturpolitische Zielsetzungen 
einschließlich der Wahrung des Rechts auf freie Meinungsäußerung im 
audiovisuellen Bereich für verschiedene, insbesondere soziale, kulturelle, 
religiöse und philosophische Auffassungen in der Gesellschaft, die 
Wahrung der Pressevielfalt und die Politik zur Förderung der 
Nationalsprache, die Wahrung des nationalen historischen und 
künstlerischen Erbes und die Veterinärpolitik . 

 
 
Abänderung 308 
Artikel 4 Nummer 7 a (neu) 
 

7a) "zwingende Gründe des Allgemeininteresses" schließen unter 
anderem folgende Gründe ein: Schutz der öffentlichen Ordnung, der 
öffentlichen Sicherheit und der öffentlichen Gesundheit, Erhaltung des 
finanziellen Gleichgewichts des Systems der sozialen Sicherheit 
einschließlich der Gewährleistung einer für alle offenen ausgewogenen 
medizinischen Versorgung, Schutz der Verbraucher, der 
Dienstleistungsempfänger und Arbeitnehmer, gerechte Bedingungen bei 
Handelstransaktionen, Betrugsbekämpfung, Schutz der Umwelt 
einschließlich der städtischen Umwelt, der Gesundheit von Tieren und 
des geistigen Eigentums, Wahrung des nationalen historischen und 
künstlerischen Erbes oder Verwirklichung sozial- und kulturpolitischer 
Zielsetzungen; 
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Dienste von allgemeinem Interesse 
 
Abänderung 13 
Erwägung 8 a (neu) 
 

(8a) Diese Richtlinie sollte keine Anwendung finden auf Dienstleistungen 
von allgemeinem Interesse, die von den Mitgliedstaaten im Rahmen ihrer 
Verpflichtungen zum Schutz des öffentlichen Interesses erbracht und 
festgelegt werden. Diese Tätigkeiten fallen nicht unter die 
Begriffsbestimmung in Artikel 50 des Vertrags und damit nicht in den 
Anwendungsbereich der vorliegenden Richtlinie. Die Bestimmungen 
dieser Richtlinie gelten nur soweit, als die betreffenden Tätigkeiten dem 
Wettbewerb offen stehen, und erfordern nicht, dass die Mitgliedstaaten 
Dienstleistungen von allgemeinem Interesse liberalisieren, bestehende 
öffentliche Körperschaften privatisieren oder bestehende Monopole 
abschaffen, wie etwa Lotterien oder bestimmte Vertriebsdienste. Was die 
Dienstleistungen von allgemeinem Interesse betrifft, so gilt die Richtlinie 
nur für Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse, d.h. 
für Dienstleistungen, die einer Wirtschaftstätigkeit entsprechen und dem 
Wettbewerb offen stehen. Ebenso wenig betrifft die Richtlinie die 
Finanzierung von Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichen 
Interesse, und sie gilt auch nicht für die von den Mitgliedstaaten gemäß 
Titel VI Kapitel I des Vertrags insbesondere auf sozialem Gebiet 
gewährten Beihilfen. 

 
 
Abänderung 44 
Erwägung 35 
 

(6a) Die Bestimmungen dieser Richtlinie über die Niederlassungsfreiheit und 
die Dienstleistungsfreiheit sollten insoweit Anwendung finden, als die 
betreffenden Tätigkeiten dem Wettbewerb offen stehen, und verpflichten 
daher die Mitgliedstaaten weder, die Dienstleistungen von allgemeinem 
wirtschaftlichen Interesse zu liberalisieren, noch die öffentlichen 
Einrichtungen, die solche Dienstleistungen anbieten, zu privatisieren, 
noch bestehende Monopole für andere Tätigkeiten oder bestimmte 
Vertriebsdienste abzuschaffen. 

 
Abänderungen 72, 233/rev, 403, 289, 290, 292, 297 und 298 
Artikel 1 
 

(3)  Diese Richtlinie betrifft weder die Liberalisierung der öffentlichen 
oder privaten Einrichtungen vorbehaltenen Dienstleistungen von 
allgemeinem wirtschaftlichen Interesse noch die Privatisierung der 
öffentlichen Einrichtungen, die Dienstleistungen erbringen. 
Diese Richtlinie bezieht sich weder auf die Abschaffung von Monopolen, 
die Dienstleistungen erbringen, noch auf Beihilfen, die von den 
Mitgliedstaaten gewährt werden und die unter die gemeinsamen 
Wettbewerbsvorschriften fallen. 
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Diese Richtlinie berührt nicht die Freiheit der Mitgliedstaate, im Einklang 
mit dem Gemeinschaftsrecht zu definieren, was sie unter 
Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse verstehen 
sowie festzulegen, wie diese Dienstleistungen erbracht und finanziert 
werden sollten, und welchen besonderen Verpflichtungen sie 
unterworfen sein sollen. 

 
 
Abänderung 73 
Artikel 2 Absatz 2 Buchstabe –a (neu) 
 

a) die Dienstleistungen von allgemeinem Interesse gemäß der Definition 
in den Mitgliedstaaten; 

 
 
 
Abänderung 400 
Artikel 17 Titel Einleitung und Nummern 1 bis 4 
 
 
 

Allgemeine Ausnahmen 
 
 
Artikel 16 findet keine Anwendung auf 
 
1)  Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse, die in 
einem anderen Mitgliedstaat erbracht werden, unter anderem: 

 
 

a) die von der Richtlinie 97/67/EG des Europäischen Parlaments und des 
Rates erfassten Postdienste 
 
b) die von Artikel 2 Nummer 5 der Richtlinie 2003/54/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates erfassten Dienste der Elektrizitätsübermittlung, -
verteilung und –versorgung 
 
c) die von Artikel 2 Nummer 5 der Richtlinie 2003/55/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates erfassten Dienste der Gasweiterleitung, der 
Gasverteilung, der Gasversorgung und der Gaslagerung ; 
 
d)  Dienste der Wasserverteilung und der Wasserversorgung sowie der 
Abwasserentsorgung ; 
 
e)  Abfallbehandlung 
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Soziale Dienste 
 
 
Abänderung 294 
Erwägung 7 a (neu) 
 

(7a) Leistungen der Sozialfürsorge resultieren aus den Pflichten des 
Staates – auf nationaler, regionaler und lokaler Ebene – im sozialen 
Bereich. Sie sind Ausfluss der Grundsätze des sozialen Zusammenhalts 
und der Solidarität, was sich unter anderem dadurch zeigt, dass sie 
darauf ausgerichtet sind, diejenigen zu unterstützen, die bedürftig sind, 
weil das Familieneinkommen unzureichend ist, weil sie ihre 
Selbstständigkeit ganz oder teilweise verloren haben, oder weil das 
Risiko einer Marginalisierung besteht. Diese Dienste werden oft ohne 
jede Gewinnerzielungsabsicht geleistet, so dass die Vorteile, die durch 
sie gewährt werden, unter Umständen in keinem Zusammenhang mit 
einer wirtschaftlichen Gegenleistung stehen. 

 
Abänderung 295 
Erwägung 7 b (neu) 
 

(7b) Diese Richtlinie berührt nicht die Finanzierung des sozialen 
Wohnungsbaus oder des damit in Zusammenhang stehenden 
Beihilfesystems. Sie berührt auch nicht die Kriterien und Bedingungen, 
die von den Mitgliedstaaten festgelegt wurden, um zu gewährleisten, 
dass die Dienstleistungen im sozialen Wohnungsbau dem öffentlichen 
Interesse und dem sozialen Zusammenhalt dienen. 

 
 
Abänderung 296 
Erwägung 7 c (neu) 
 

(7c) Die Kinderbetreuung und die so genannten "family services" zur 
Unterstützung von Familien und jungen Menschen sowie 
Dienstleistungen in den Bereichen Bildung und Kultur, durch die in der 
Regel Ziele der Sozialfürsorge verfolgt werden, sollten nicht von den 
Bestimmungen dieser Richtlinie betroffen werden. 

 
 
 
Abänderungen 72, 233/rev, 403, 289, 290, 292, 297 und 298 
Artikel 1 
 

6)  Diese Richtlinie betrifft nicht Dienstleistungen, durch die ein Ziel der 
Sozialfürsorge verfolgt wird. 

 
Abänderung 252 
Artikel 2 Absatz 2 Buchstabe c h (neu) 
 

ch) soziale Dienstleistungen wie Dienstleistungen im Bereich des 
sozialen Wohnungsbau, Kinderbetreuung und Familiendienste; 
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Gesundheitsdienste 
 
 
Abänderung 304 
Erwägung 10 c (neu) 
 

(10c) Der Ausschluss von Gesundheitsdienstleistungen umfasst 
Gesundheitsdienstleitungen und pharmazeutische Dienstleistungen, die 
von Angehörigen eines Berufs im Gesundheitswesen gegenüber 
Patienten erbracht werden, um deren Gesundheitszustand zu beurteilen, 
zu erhalten oder wieder herzustellen, wenn diese Tätigkeiten in dem 
Mitgliedstaat, in dem die Dienstleistungen erbracht werden, einem 
reglementierten Beruf vorbehalten sind. 

 
 
Abänderung 305 
Erwägung 10 d (neu) 
 

10d) Diese Richtlinie betrifft nicht die Kostenerstattung für eine 
Gesundheitsdienstleistung, die in einem anderen Mitgliedstaat als 
demjenigen, in dem der Empfänger der Behandlungsleistung seinen 
Wohnsitz hat, erbracht wurde. Hiermit hat sich der Gerichtshof mehrfach 
befasst, und der Gerichtshof hat die Rechte der Patienten anerkannt. Es 
ist wichtig, dieses Thema in einem anderen Rechtsakt der Gemeinschaft 
zu behandeln, um mehr Rechtssicherheit und -klarheit zu erreichen. 

 
 
Abänderungen 72, 233/rev, 403, 289, 290, 292, 297 und 298 
Artikel 1 
 

(2)  Diese Richtlinie berührt nicht die öffentlichen Gesundheitsdienste 
und den Zugang von Erbringern von Gesundheitsdiensten zu 
öffentlichen Finanzmitteln. 

 
 
Abänderung 78 
Artikel 2 Absatz 2 Buchstabe c d (neu) 
 

cd) die Gesundheitsdienstleistungen, ob sie im Rahmen von 
Versorgungseinrichtungen gewährleistet werden oder nicht, ungeachtet 
der Art ihrer Organisation und ihrer Finanzierung auf nationaler Ebene 
und ihres öffentlichen oder privaten Charakters; 
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Zeitarbeitsagenturen 
 
Abänderung 301   Erwägung 10 a (neu) 
 

(10a) Die besonderen Anforderungen, die die Mitgliedstaaten an die 
Einrichtung von Zeitarbeitsagenturen stellen, bedeuten, dass diese 
Dienstleistungen derzeit nicht in den Anwendungsbereich dieser 
Richtlinie aufgenommen werden können. Deshalb ist es notwendig, die 
Regelungen für die Niederlassung in diesem Sektor zu harmonisieren, 
um den Rechtsrahmen für die Umsetzung des Binnenmarktes in diesem 
Sektor zu schaffen. 

 
Abänderung 300   Artikel 2 Absatz 2 Buchstabe c b (neu) 
 

cb)  Zeitarbeitsagenturen; 
 
 
Sicherheitsdienste 
 
Abänderung 303   Erwägung 10 b (neu) 
 

(10b) Die besonderen Anforderungen, die die Mitgliedstaaten an die 
Einrichtung von Sicherheitsdiensten stellen, bedeuten, dass diese 
Dienstleistungen derzeit nicht in den Anwendungsbereich dieser 
Richtlinie aufgenommen werden können. Deshalb ist es notwendig, die 
Regelungen für die Niederlassung in diesem Sektor zu harmonisieren, 
um den Rechtsrahmen für die Umsetzung des Binnenmarktes in diesem 
Sektor zu schaffen. 

 
Abänderungen 302 und 332   Artikel 2 Absatz 2 Buchstabe c i (neu) 
 

ci)  Sicherheitsdienste; 
 
 
Hafendienste 
 
Abänderung 20   Erwägung 12 
 

(12)  Die Dienstleistungen auf dem Gebiet des Verkehrs, einschließlich 
Stadtverkehr, Hafendienste, Taxis und Krankenwagen , sind vom 
Anwendungsbereich der vorliegenden Richtlinie auszunehmen. Die 
Geldtransporte und der Transport Verstorbener sind in den 
Anwendungsbereich der vorliegenden Richtlinie aufzunehmen, da in 
diesen Bereichen Binnenmarktprobleme ermittelt worden sind . 

 
Abänderung 306   Artikel 2 Absatz 2 Buchstabe c 
 

c) die Dienstleistungen auf dem Gebiet des Verkehrs einschließlich 
städtischer Verkehr, Taxen und Krankenwagen; 
ca)  Hafendienste. 
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Verbraucherschutz 
 
 
 
Abänderung 53 
Erwägung 45 
 

45)   Vertragsbeziehungen zwischen dem Dienstleistungserbringer und 
dem Kunden sowie zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer sollten nicht 
unter diese Richtlinie fallen. Die Festlegung der anwendbaren 
vertraglichen und außervertraglichen Rechtsvorschriften wird durch 
Gemeinschaftsrechtsakte, die das internationale Privatrecht betreffen, 
geregelt. Ferner ist die vertragliche Vereinbarung maßgebend, soweit sie 
Bestimmungen über Qualitätsstandards enthält. 

 
 
Abänderungen 83, 307 und 219 
Artikel 3 
 

(3)  Der Ausschluss vertraglicher und außervertraglicher 
Schuldverhältnisse aus dem Anwendungsbereich dieser Richtlinie 
bedeutet, dass der Verbraucher in jedem Fall in den Genuss des 
Schutzes kommt, den ihm das geltende Verbraucherschutzrecht in 
seinem Mitgliedstaat gewährt. 

 
 
Abänderung 178 
Artikel 22 Absatz 1 
 

1) Die Mitgliedstaaten tragen dafür Sorge, dass die Dienstleistungsempfänger 
über die einheitlichen Ansprechpartner Folgendes erhalten: 

 
a) Informationen über die in den anderen Mitgliedstaaten geltenden 
Anforderungen bezüglich der Aufnahme und der Ausübung von 
Dienstleistungstätigkeiten, vor allem solche über den 
Verbraucherschutz; 

b) allgemeine Informationen über die bei Streitfällen zwischen 
Dienstleistungserbringer und -empfänger zur Verfügung stehenden 
Rechtsbehelfe; 

c) Angaben zur Erreichbarkeit der Verbände und Organisationen, die den 
Dienstleistungserbringer oder -empfänger beraten und unterstützen 
können. 

 
 

Die entsprechende Beratung der zuständigen Behörden umfasst 
gegebenenfalls einen einfachen Schritt-für-Schritt-Leitfaden. 

 
Informationen und Unterstützung werden auf klare und eindeutige Art 
und Weise bereitgestellt, sie sind auf dem Fernweg unter anderem auf 
elektronischem Wege zugänglich und sind auf dem neuesten Stand. 
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Kontrolle und Überwachung 
 
 
 
Abänderung 49 
Erwägung 41 
 

Für die Fälle, in denen sich der Dienstleistungserbringer für seine Tätigkeit in 
einen anderen Mitgliedstaat als seinen Herkunftsmitgliedstaat begibt, ist eine 
gegenseitige Unterstützung dieser beiden Staaten vorzusehen. Im Rahmen 
dieser Unterstützung kann der Bestimmungsmitgliedstaat im Auftrag des 
Herkunftsmitgliedstaats Überprüfungen, Kontrollen und Untersuchungen 
durchführen oder aber, wenn es lediglich um die Sachverhaltsfeststellung 
geht, von sich aus tätig werden. Bei der Arbeitnehmerentsendung kann der 
Aufnahmestaat gegenüber dem in einem anderen Mitgliedstaat 
niedergelassenen Dienstleistungserbringer Maßnahmen ergreifen, die die 
Einhaltung der Beschäftigungs- und Arbeitsbedingungen gewährleisten sollen, 
die aufgrund der Richtlinie 96/71/EG anwendbar sind. 

 
 
Abänderungen 201 und 311 
Artikel 35 
 
(1) Die Mitgliedstaaten unterstützen einander gegenseitig und ergreifen alle 

Maßnahmen, die für eine wirksame Zusammenarbeit bei der Kontrolle der 
Dienstleistungserbringer und ihrer Dienstleistungen erforderlich sind. 

 
(2) Der Zielmitgliedstaat ist für die Kontrolle der Tätigkeit des 

Dienstleistungserbringers in seinem Hoheitsgebiet zuständig. Der 
Zielmitgliedstaat führt diese Kontrolle gemäß Absatz 3 durch. 

 
(3) Der Zielmitgliedstaat 

 
– ergreift alle erforderlichen Maßnahmen, um zu gewährleisten, dass der 

Dienstleistungserbringer in Bezug auf die Ausübung einer 
Dienstleistungstätigkeit in seinem Hoheitsgebiet, sofern Artikel 16 
Absätze 2 und 3a Anwendung findet, seinen innerstaatlichen 
Rechtsvorschriften genügt; 

– führt Überprüfungen, Untersuchungen und Ermittlungen durch, die für 
die Kontrolle der erbrachten Dienstleistung erforderlich sind; 

– führt Überprüfungen, Untersuchungen und Ermittlungen durch, die vom 
Mitgliedstaat der Hauptniederlassung beantragt werden. 

 
(4) Die Mitgliedstaaten stellen die von anderen Mitgliedstaaten oder von der 

Kommission beantragten Informationen unverzüglich auf 
elektronischem Wege zu Verfügung. 
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(5) Sobald die Mitgliedstaaten Kenntnis von einem rechtswidrigen 

Verhalten eines Dienstleistungserbringers oder von genauen 
Sachverhalten erlangen, die in einem Mitgliedstaat einen schweren 
Schaden verursachen könnten, unterrichten sie unverzüglich den 
Mitgliedstaat der Hauptniederlassung hiervon. 

 
(6) Falls der Zielmitgliedstaat nach Durchführung der Überprüfungen, 

Untersuchungen und Ermittlungen gemäß Absatz 3 feststellt, dass der 
Dienstleistungserbringer seinen Verpflichtungen nicht nachkommt, 
kann er gemäß seinen eigenen Rechtsvorschriften und unter Beachtung 
des Gemeinschaftsrechts den Dienstleistungserbringer dazu 
verpflichten, eine Kaution zu hinterlegen, oder Übergangsmaßnahmen 
gegen ihn verhängen. Die Hinterlegung oder Kaution kann zur 
Vollstreckung von Entscheidungen und Urteilen in Verwaltungs-, Zivil- 
und Strafsachen verwendet werden. 

 
 
Abänderung 202 
Artikel 36 
 
(1) Der Mitgliedstaat der Hauptniederlassung ist zuständig für die Kontrolle 

des Dienstleistungserbringers in seinem Hoheitsgebiet, insbesondere 
durch Kontrollmaßnahmen gemäß Absatz 2 am Ort der Niederlassung 
des Dienstleistungserbringers. 

 
(2) Der Mitgliedstaat der Hauptniederlassung 

 
 
– führt die von einem anderen Mitgliedstaat beantragten Überprüfungen, 

Untersuchungen und Ermittlungen durch und übermittelt diesem 
Mitgliedstaat die entsprechenden Ergebnisse sowie gegebenenfalls 
Informationen über die ergriffenen Maßnahmen; 

 
– übermittelt die von einem anderen Mitgliedstaat beantragten 

Informationen über die Dienstleistungserbringer, die in seinem 
Hoheitsgebiet niedergelassen sind, insbesondere die Bestätigung ihrer 
Niederlassung in seinem Hoheitsgebiet und der rechtmäßigen Ausübung 
ihrer Tätigkeiten. 

 
 
2a) Der Mitgliedstaat der Hauptniederlassung kann sich nicht weigern,  

Kontroll- oder Durchführungsmaßnahmen in seinem Hoheitsgebiet zu 
ergreifen mit der Begründung, dass die Dienstleistung in einem anderen 
Mitgliedstaat erbracht wurde oder dort Schaden verursacht hat. 


